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1. Änderung der Satzung der Großen Kreisstadt Gaggenau über die 

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 17. Mai 2011 

 

 

Aufgrund der §§ 4 und 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 

24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 

des Gesetzes über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und der 

ehrenamtlichen Ortsvorsteher in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987, zuletzt 

Anlage neu gefasst am 23. September 2014 hat der Gemeinderat der Stadt Gaggenau in seiner 

Sitzung am 6. Juni 2016 folgende Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher 

Tätigkeit beschlossen: 

 

Artikel 1 

§ 3 Abs. 1 Aufwandentschädigung wird um folgende Ziffer ergänzt: 

e) Erstattung von Aufwendungen für die Pflege oder Betreuung von Angehörigen 

Ehrenamtliche Mitglieder des Gemeinderats und Ortschaftsrats sowie sonstige Mitglieder der 

Ausschüsse erhalten für die notwendige Betreuung ihrer Kinder bis zum 12. Lebensjahr oder für 

die notwendige Pflege von Angehörigen im häuslichen Bereich Auslagenerstattung, sofern 

ihnen durch die verpflichtende Teilnahme an Sitzungen des Gemeinde- oder Ortschaftsrats 

sowie der Ausschüsse Kosten für die Inanspruchnahme einer Hilfs – oder Betreuungskraft, die 

nicht Familienangehöriger ist, entstehen. 

Die Auslagenerstattung beträgt pauschal 35 € je Sitzung. 

 Die Erstattung erfolgt auf Antrag und Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten. Die 

ehrenamtlichen Mitglieder haben den Oberbürgermeister über eine Änderung der 

Voraussetzungen für die Erstattung unverzüglich zu unterrichten. 

Wer Angehöriger ist, bestimmt sich in entsprechender Anwendung des § 20 Abs. 5 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes Baden-Württemberg.  

f) § 3 Abs. 1 Ziffer e gilt entsprechend bei anderen für die Stadt ehrenamtlich Tätigen. 




